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Die andere Realitit - Hindernisse bei der
Familiengriindung im 18. Jahrhundert auf
der Ziircher Landschaft

Barbara Balimann

Summary

For large segments of the population in the old agrarian-based
society it was not possible to establish a family. When industria-
lization changed the economic conditions, members of the lower
class were able to consider marriage. However, the laws and the
interests of the powerful still stood in their way, in the eighteenth
century still trying to prevent financially insecure people from fo-
unding families. The following article presents case studies from
the rural community of Kloten in Canton Zurich which illustrate
some of the typical difficulties encountered by people who wanted
fo marry.

Résumé

Dans les anciennes sociétés rurales il n'était pas possible de fonder
une famille. Avec l'industrialisation les services économiques se-
modifiérent et les membres des basses couches sociales purent
penser au mariage. Néanmoins les lois et les intéréts des puissants
firent obstacle et tenterent d'empécher les fondations de famille par
les pauvres gens. Dans cet article, cette approche sera analysée a
la lumiére d'un cas tiré de la région zurichoise, de Kloten plus
précisément, ou les hommes furent confrontés a de grandes difficul-
tés lorsqu'ils voulurent se marier.
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Zusammenfassung

In der alten Agrargesellschaft war es weiten Bevilkerungskreisen
nicht moglich, eine Familie zu griinden. Durch die Industrialisie-
rung verdnderten sich aber die okonomischen Bedingungen, und
auch Angehdrige der Unterschicht konnten ans Heiraten denken.
Ihnen standen jedoch die Gesetze und die Interessen der Mdchtigen
im Wege, die auch noch im 18. Jahrhundert versuchten, Familien-
griindungen von drmeren Leuten zu verhindern. Im folgenden Arti-
kel werden anhand von Einzelféllen aus der Ziircher Landgemeinde
Kloten einige typische Schwierigkeiten aufgezeigt, mit denen Men-
schen damals konfrontiert werden konnten, wenn sie sich vereheli-
chen wollten.

1. Ausgangslage

Im Zirich des 18. Jahrhunderts standen junge Paare, welche eine
Lebensgemeinschaft grinden wollten, in einem Spannungsfeld von
Wirtschaftslage, gesetzlichen Normierungen und Brauchtum.

In der vorindustriellen Gesellschaft war vielen Menschen aus der
Unterschicht eine Heirat verwehrt wegen der fehlenden materiellen
Basis - und zwar lebenslanglich. Durch die aufkommende Industria-
lisierung veranderte sich die wirtschaftliche Lage und auch das Le-
bensgefiihl dieser Menschen. Man konnte nun eine Familie emahren,
ohne eigenen Boden zu besitzen. Allerdings war man dabei konjunk-
turellen Schwankungen unterworfen. Die neuen Gedanken und Le-
bensgewohnheiten wurden nicht nur in der Stadt verbreitet, sondem
waren bis zu einem gewissen Grad auch auf der Landschaft bekannt,
und der Wunsch nach individuellem Lebensgliick wurde hierdurch
bestarkt. Diesen Ideen diametral gegentber stand die Orthodoxie der
Staatskirche, die mit den althergebrachten Mitteln gegen neue Gege-
benheiten kimpfte. Ihr zur Seite standen in diesem speziellen Fall die
Dorfgewaltigen, welche um thre Macht und um die wirtschaftlichen
Ressourcen ithrer Gemeinden firchteten, wenn deren Biirgerschaft zu
sehr anwachsen wiirde. Dies fithrte zu einem gemeinsamen Kampf
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gegen sogenannte ,unzeitige Ehen®, dh. gegen Heiraten, die aus
okonomischen Griinden nicht erwiinscht waren.

Die giiltige Norm setzte eine Eheschliessung mit der Griindung eines
eigenen Hausstandes gleich. Die Heiratserlaubnis war immer noch
an wirtschaftliche Voraussetzungen gebunden, und es stand lange
nicht allen ehemiindigen Menschen frei, eine Familie zu griinden.
Die sich verdndernden sozio-okonomischen Bedingungen, das Bevol-
kerungswachstum und die Abgrenzungsmechanismen der Gemeinden
verschirften die Situation zusatzlich. Dies spiegelt sich darin, dass
die Eheeinleitung im 17. und 18. Jahrhundert immer stirker nor-

miert und den obrigkeitlichen Kontrollmechanismen zuginglich ge-
macht wurde. (Balimann 1994, 148ff.)

Ein Eheversprechen musste gemédss der Satzung von 1719 méglichst
vor Zeugen abgelegt werden, und die Verkiindigung der Heirat sollte
spatestens sechs Wochen spater erfolgen (StAZ B III 65, 57-62).
Diese beiden Vorschriften richteten sich gegen die brauchtumsmassi-
ge Eheeinleitung; denn es war bis weit ins 18. Jahrhundert hinein
{iblich, dass ein Eheversprechen unter vier Augen errichtet wurde.'

Das Eheversprechen galt traditionell als Anfang der Ehe®, was zur
Folge hatte, dass die Verlobten nicht nur die Pflichten von Eheleuten
ubermahmen, sondemn auch deren Rechte auslebten. So fiihrte die
Kirche einen aussichtslosen Kampf gegen den verbotenen
_frithzeitigen Beischlaf* von versprochenen, aber noch nicht getrau-
ten Paaren. Eine gewisse Resignation vor dieser Tradition zeigt sich
auch bei der Begrenzung der Verlobungsdauer auf sechs bis acht
Wochen.’ Paare, deren erstes Kind im Zeitraum von sieben bis neun
Monaten nach der Hochzeit zur Welt kam, wurden nicht wegen friih-
zeitigen Beischlafs gebiisst. Bestraft wurden nur Paare, bei denen
offensichtlich wurde, dass sie die Ehe schon frither konsumiert hatten
- Paare also, die entweder langer verlobt gewesen waren oder das
Eheversprechen erst nach Entdeckung der Schwangerschaft ange-
meldet hatten.

Im 18. Jahrhundert wurden die Bemiithungen, die Eheschliessung
ganz unter obrigkeitlich-kirchliche Kontrolle zu bringen, weiter in-
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tensiviert. So regelte die Predikantenordnung von 1758 das Brautex-
amen’ genau (vgl. Abbildung 1). Dieses war ein bei der Bevélkerung
unbeliebtes Kontrollinstrument. Der Pfarrer tberprifte dabei als
verlangerter Arm der stddtischen Obrigkeit neben den geistlichen
auch die formalen und wirtschaftlichen Voraussetzungen der Hei-
ratswilligen. Dabei fand er meistens Unterstitzung der Dorfbehorde,
da die Heimatgemeinde jeweils fiir thre Fursorgefalle aufzukommen
hatte und sich daher gegen Familiengrindungen armer Gemeinde-
mitglieder stellte. (Banninger 1948, 45f. und 67-73; Balimann 1994,
176-182)

Eamen - SBaNN nene atigehende unge Cheleute fich bey
.'a'éﬁa’?ziﬁien einem Pfacer cinficllen. ibe cheliches Bevforecen

Ebeleuten.

a1 evdfneny, und die dffentliche Beftatigung nd G Ein-
feauiung su Gegehren: (o ex fie freundlid) lanf)otm,
und ihnen grﬁnb[irf) vorftellen: TWev den @beﬁahb
eingefeset Habe? was o auf fich tmgc‘? wie fie fidh
enehren wolien vber follen? und Bey folchem An-
Tafe foll ex fie allrege Ferner im Handel ihres Heilg,
und fondelich dex . Sacanienten, untevridten;
aueh fhnen, auf ihe Becheiffen und Anloben dyif-
fich und efirbav gt Teben, mit dienlichen IWorren
den ghttlichen roff und Segen anwoltfchen.

Abb. 1  Textauszug iiber das Brautexamen, Predicanten-Ordnung von
1758 (StdZ, Kd 1.6, 32)°

Im Verlauf des 18. Jahrhunderts wurde detailliert geregelt, welche
Bescheinigungen und welche Einkaufssummen bei Brautexamen vor-
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gewiesen werden mussten. So mussten beispielsweise Ortsbiirger
eine Wohnstatte zeigen und plausibel machen, wovon sie thre Fami-
lie emahren wollten. Die Frau musste , Bett und Kasten“, der Mann
,Mont- und Armatur“® vorweisen kénnen. Frauen’, die von auswirts
zuziehen wollten, mussten mit einem obrigkeitlichen Zeugnis, dem
sogenannten Brautbrief, ithren einwandfreien Lebenswandel, ihren
reformierten Glauben, ihre eheliche Geburt sowie ihre Fretheit von
Leibeigenschaft belegen. Daneben mussten sie etn Mindestvermogen,
die sogenannten ,,Praestanda“, vorweisen. Kam die Braut aus dem
Zurcher Gebiet, musste sie bloss eine , kleine® Einkaufssumme ent-
richten, kam sie aber von ausserhalb, so sprengte diese Gebiihr oft
ithre wirtschaftlichen Méglichkeiten.

2. Familiengriindungen in der Kirchgemeinde
Kloten

Kloten® wurde von den Zeitgenossen zum Landwirtschaftsgebiet
Zirchs gezdhlt (Meyer von Knonau, zitiert bet Braun 1960, 79).
Allerdings wies die Kirchgemeinde eine grosse Anzahl von Hand-
werkern auf. Dies hing mit der geographischen Lage zusammen.
Uber die Glattbriicke, die zur Kirchgemeinde gehérte, fiihrte die
Verbindungsstrasse von Zirich nach Schaffthausen und weiter nach
Deutschland. Kloten war daher ein Durchgangs- und Rastort mit
Wirtshausem, in denen es nicht immer moralisch einwandfrer zuging.
Viele Klotener lebten und arbeiteten als Wochenaufenthalter in der
Stadt oder standen dort in Diensten.

Aufgrund des Pfarrbuchs (StAZ E III 63.6) und der Haushaltungs-
rodel (StAZ E III 63 .26 und 63.27) lasst sich einiges iber die Ehe-
schliessungen in der Gemeinde sagen. Weitaus die meisten Klotener’
folgten einem traditionellen Muster und suchten thre Ehepartnerin in
der Nachbarschaft (vgl. Darstellung 1).
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Darstellung 1  Herkunft der Ehefrauen von Klotener Biirgern 1750-
1793

Untersuchungen der einzelnen Berufsgruppen bringen keine iiberra-
schenden Ergebnisse. Die Bauem heirateten vermehrt innerhalb der
Gemeinde, wahrend die Handwerker die meisten Ehegattinnen hatten,
die nicht aus dem Zircher Gebiet stammten. Uber die ganze Zeit
hinweg findet sich aber keine einzige aus dem Ausland stammende
Ehefrau. Angesichts der zeitgendssischen Dramatisierung des Pro-
blems einheiratender fremder Weibsbilder ist dies ein erstaunliches
Ergebnis."! Die Abgrenzungsmechanismen haben also Wirkung ge-

zeigt.

Es gab nur sehr wenige Paare, die ganz jung heirateten. Bei den
Frauen, die mit 18 Jahren heiratsfahig waren, gab es im Untersu-
chungszeitraum Uberhaupt keine Sonderbewilligungen. Beir den
Mannem waren es gerade 2 %, die unter dem Mindestalter von 20
heirateten. Das mit dem mitteleuropaischen Heiratsmuster korrelie-
rende hohe Heiratsalter zeigt sich auch in Kloten. Mit 25 Jahren war
erst die Halfte derjenigen Frauen verheiratet, die tiberhaupt einmal
heiraten wiirden. Mehr als 15 % dieser Frauen haben erst im Alter
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von uber 30 geheiratet. Bei den Ménnem waren dies gar 17% (vgl.
Darstellung 2).
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Darstellung 2 Heiratsaiter in Kloten zwischen 1750 und 1793"

Beim Vergleich der Berufsgruppen zeigt sich, dass die Bauemn eher
junger heirateten als die Handwerker und die Lohnarbeiter. Dies 1st
vor allem mit der besseren Wirtschaftslage der wohlhabenden Bau-
em erklarbar. Bei den Handwerkem verzogerte die lange Ausbildung
die Familiengrindung, wahrend sich die Angehdérigen der Unter-
schicht erst die materiellen Voraussetzungen zur Eheschliessung
schaffen mussten.

Interessant ist auch die Situation der schwangeren Braute. Bei fast
der Halfte der Erstheiraten in Kloten erfolgte eine Geburt innerhalb
von weniger als neun Monaten nach der Hochzeit, was darauf schlie-
ssen lasst, dass der Geschlechtsverkehr unter Verlobten tiblich war.
Knapp ein Drittel der Paare, welche zum ersten Mal heirateten, be-
kam ihr erstes Kind innerhalb von weniger als sieben Monaten nach
der Hochzeit."® Diese Paare wurden in der Regel wegen frithzeitigem
Beischlaf gestraft, d.h. sie mussten eine Busse bezahlen und die Frau
durfte nicht mit den Ehrenzeichen Brautkrone und Jungfrauenkranz
zum Traualtar treten. Viele Paare verschwiegen aber dem Pfarrer die
Schwangerschaft und heirateten mit allen Ehrenzeichen. Dadurch
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verdoppelte sich die Busse, was fiir Wohlhabende allerdings kaum
ein Problem war.

Die Zahlen verdeutlichen, dass die meisten Paare eine Trauung kurz
nach Entdeckung der Schwangerschaft anstrebten. Aber es zeigen
sich auch soziale Unterschiede be1l diesen Eheschliessungen. Bel den
Bauern kam es im Untersuchungszeitraum nie vor, dass ein Paar erst
nach der Geburt heiratete, und nur in vereinzelten Fallen kam es zu
einer Geburt innerhalb von drei Monaten nach der Hochzeit. Bei den
Lohnarbeitern dagegen verzogerte sich die Hetrat haufiger. So
konnte ein knappes Drittel derjenigen Unterschichtspaare, die wegen
frithzeitigem Beischlaf gebiisst wurden, erst in den letzten dret Mo-
naten der Schwangerschaft heiraten oder sogar erst nach der Geburt
des Kindes. Die Griinde dafiir diirften nicht bei den vermeintlich
lockeren Sitten der Unterschicht zu finden sein, sondem waren eine
direkte Folge davon, dass die Obrigkeit versuchte, Heiraten armer
Leute so weit als moglich zu verhindemn . Beispiele solcher Behinde-
rungen finden sich in vielen Ziircher Gemeinden. Im Folgenden sol-
len ein paar expemlarische Falle aus Kloten vorgestellt werden.

3. Heiratshindernisse im Alten Ziirich

3.1. Armut

1771 standen der damals 28 Jahre alte Hans Jakob Stierli"’, gelemter
Drechsler und Gelegenheitsarbeiter, und seine ein Jahr altere Braut
Margareth Frey, beide aus Kloten, vor dem Stillstand'®. Die beiden
wollten heiraten, aber kamen beim Brautexamen nicht durch. Daher
mussten sie mit ihrem Anliegen vor den Stillstand treten. Hier fanden
sie auch kein Gehor, denn der Stillstand beflirchtete, dass aus emer
solchen Heirat ,nur Bettelvolk entstehen wurde” (KAK IV B 1A/1,
4.8.1771). Der Mann sei liederlich, verlumpt, ein Bettler gewesen
und vor einer Busse geflohen. Uber die Frau wurde weder etwas
Positives noch etwas Negatives aufgeschrieben. Von ihr wissen wir
nur, dass sie an verschiedenen Orten im Dienst stand. Das Ehege-
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richt schloss sich den Bedenken des Stillstandes an. Im Stillstands-
protokoll wird eine wichtige Sache nicht erwihnt: Die Braut war zu
diesem Zeitpunkt im dritten Monat schwanger. Hans Jakob Stierli
und Margareth Frey hatten sich also wie viele andere verhalten. Die
beiden wollten nach Entdeckung der Schwangerschaft heiraten. Dies
wurde nicht nur von der Dorfbehérde, sondem auch vom Ehegericht
verhindert, welches aber das Eheversprechen als giiltig anerkannte
und somit das Kind fiir ehelich erklirte."

Obwohl Hans Jakob Stierli und Margareth Frey sich nun hitten
trennen missen oder zumindest , keinen Umgang“ mehr miteinander
hitten pflegen durfen, taten sie dies nicht. Aufgrund der damaligen
Gewohnheiten muss Margareth Frey mit threm Kind in ihre Heimat-
gemeinde zuriickgekehrt sein, da eine schwangere Frau oder eimne
Mutter mit Kind keinen Dienstherm mehr fand. Sie lebte wohl bei
ihrer Famulie in Kloten.

Im Miérz 1772 kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Bei ihrer
Taufe hatte der Pfarrer noch extra angemerkt, dass die Heirat der
Eltern wegen Mittellosigkeit verhindert worden sei. Am 5. Juli 1772
beriet der Stillstand Gber das Paar, welches ,nicht voneinander las-
sen” wollte. Die Meinungen Uber eine mogliche Heirat waren aber
kontrovers, so dass die Behorde zu keinem Entschluss kam. Auch am
1. November 1772 war man sich noch nicht ganz sicher, man
stimmte nun zwar einer Eheschliessung zu, aber nur unter dem Vor-
behalt, dass auch der Landvogt seine Einwilligung erteilen wiirde.
Dieser schien einverstanden, denn am 29. November 1772 - weit
mehr als ein Jahr nach dem ersten Versuch - konnten die beiden end-
lich heiraten. Der Pfarrer merkte bei der Trauung an: , Geschahe
endlich (...), weil die Leiith absolute nicht von einanderen lassen
wollten.

Ahnliche Fille wie der beschriebene finden sich in allen untersuchten
Stillstandsprotokollen; auch in den Ehegerichtsprotokollen kommen
weitere Beispiele in grosserer Anzahl vor. Die Furcht vor einem
Zuwachs , mittelloser Leute” war in den Gemeinden allgegenwiértig.
Zwei Dinge jedoch sind in diesem Fall bemerkenswert: Erstens lenkte
die Gemeindebehorde anscheinend selber ein, wenn auch erst mit
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erheblicher Verzogerung, und zweitens leistete das Paar offensicht-
lich hartnackigen Widerstand gegen die obrigkeitlichen Anordnun-
gen. Da dies nicht moglich war ohne Riickendeckung in der unmit-
telbaren Umgebung, lasst sich schliessen, dass die Bedenken der
Dorfbehoérde nicht unbedingt diejenigen der gewohnlichen Dorfbe-
volkerung waren.

Die Dorfbehorde handelte recht pragmatisch, als sie emnlenkte. Sie
sah wohl ein, dass sie die Entstehung einer neuen Familie nicht ver-
hindern konnte. In solchen Fillen wurde das offentliche Argernis,
welches die unverheirateten Eltemn mut ithrem Kind waren, hoher
gewertet als die Bedenken wegen der Mittellosigkeit. Dazu kam, dass
die Gemeinde sich ohnehin mit emnem moéglichen Firsorgefall kon-
frontiert sah. Wie sollte Margareth Frey, die immer als Dienstmagd
gearbeitet hatte, mit ihrem Kind ein sicheres Auskommen finden? Da
beide Beteiligten Gemeindeblirger waren, musste Kloten im Notfall
fur sie und das Kind aufkommen, wie auch immer ihr Zivilstand sein
wurde.

3.2. Die leidigen Praestanda™

1756 wurde tber Heinrich Klausli von Kloten und die Aarburgerin
Magdalena Ruef verhandelt (KAK IV B 1A/1, 5. September 1756).
Der Pfarrer schrieb, dass die beiden ein uneheliches Kind gezeugt
hitten, aber der obnigkeitliche Schein tiber den Einzug, den die Frau
zahlen konne, nicht ausreiche. Die Summe war zu klein, die Famuli-
engriindung scheiterte vorerst an den fehlenden Praestanda.

Am 22. Jum 1757, also ein knappes Jahr spéter, heiratete das Paar
dennoch. Im Pfarrbuch ist bei der Trauung eine ausfihrliche Anmer-
kung notiert. Das Paar konnte nur deshalb heiraten, weil Kloten
auferund einer damals neuen Konvention zwischen Bem und Ziirich
verpflichtet war, , den Bastard” zu ibemehmen und zu versorgen.
Vermutlich war Heinrich Klausli nicht in der Lage, die daraus ent-
stehenden Kosten alleine zu bestreiten oder das Kind , kostenneutral
innerhalb seiner Familie zu versorgen. Der Gemeinde entstanden so
langfristige Ausgaben, die gegen den Fehlbetrag ber der Einkaufs-
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summe der jungen Bernerin abgewogen wurden. Der Klotener Still-
stand stellte daher selber ans Ziircher Ehegericht den Antrag, diese
Heirat zu bewilligen. Sicher hat zu diesem Sinneswandel beigetra-
gen, dass das zweite Kind dieses Paares bereits gezeugt war und der
Gemeinde also ohne Heirat noch ein zweiter , Bastard“ zur Last
gefallen wire.

Andere Paare in dhnlicher Situation mussten noch ldnger warten, bis
sie heiraten konnten, so z.B. Kaspar Weiss, ein Knecht aus Kloten,
und Anna Meyer aus Affoltern am Albis, die vermutlich wie er in
Langnau am Albis in Dienst stand. Ihnen wurde 1761 die Heirat
solange untersagt, bis er ,Mont- und Armatur® und sie ,,Bett und
Kasten“ sowie die Praestanda hatten; zudem musste die junge Frau
noch konfirmiert werden (KAK IV B 1A/1, 1. und 15. November
1761). Die Beschaffung der nétigen Mittel dauerte bei diesem jungen
Paar eine Weile. Erst am 18. Februar 1764, knapp zwei Jahre nach
der Geburt des Kindes, wurden die beiden endlich getraut.

Oft waren die Bedenken von Pfarrer und Stillstand auch unbegriin-
det, so beispielsweise bei Felix Meyer aus Kloten und Elisabeth
Kunz aus Steinmaur. Der Mann wollte beim Pfarrer seinen Tauf-
schein abholen, damit er sich in der Heimatgemeinde der Frau
,einwetben konnte. Der Pfarrer hatte Bedenken und informierte den
Stillstand, der diese teilte. Man wollte sich informieren, ob es , nicht
ein solcher Hetirath geben mochte, auss welchen zu seiner Zeit ein
Bettelhaufen, der Kirch Kloten zur last entstehen méchte®, denn die
Familie wiirde ja das Klotener Heimatrecht erhalten (KAK IV B
1A/1, 4. Mai 1760). Vier Wochen spiter war dann der Bescheid da,
die Braut sei schwanger und konne ihr Einzugsgeld vorweisen. Die
Heirat wurde bewilligt; allerdings konnte das Paar nun nicht mehr
,in Ehren® heiraten, sondem die Frau musste auf den Kranz verzich-
ten.



38 Balimann

3.3. Drohender Verlust des Heimatrechts

Weshalb kiimmerte sich ein Mann tiberhaupt um die Heiratsformali-
taten jener Zeit, in der wegen mangelnder Kommunikationsmoglich-
keiten eine Uberpriifung von Personalien oft gar nicht méoglich war,
und heiratete nicht einfach die Frau, mit der er ja so oder so in der
Fremde zu leben gedachte? Verschiedene Manner aus der Kirchge-
meinde hatten ohne Riicksicht auf die Formalititen gehandelt - mit
gravierenden Folgen. So beispielsweise der Klotener Jakob Brunner,
ein Gértner, der in Basel lebte und dort auch eine Familie gegriindet
hatte. Er gelangte 1791 an die Gemeinde, um einen Heimatschein zu
erhalten (KAK IV B 1A/2, 7. August 1791). Die Ausstellung dessel-
ben wurde ihm verweigert, da er seine Heirat in Kloten nicht verkiin-
det, die Praestanda seiner Frau nicht gezeigt und fiir sie das Ein-
zugsgeld an Kloten nicht entrichtet hatte. Dadurch hatte er fiir sich
und seine Nachkommen sowohl das Heimatrecht in Kloten als auch
das Landesrecht in Ziirich verwirkt. Die gesamte Familie war somit
heimatlos, was in der damaligen Zeit schwerwiegende Folgen haben
konnte. Da Jakob Brunner kein armer Mann war, konnte er die An-
gelegenheit nachtraglich mit dem Landvogt auf der Kyburg regeln.
Neben dem Einzug, den er fir seine Frau nachtréglich zu entrichten
hatte, musste er eine grosse Summe bei der Kirchgemeinde Kloten
als Sicherheit hinterlegen. Darauf erhielte er mit seiner ganzen Fa-
milie das Klotener Biirgerrecht. Hatte er die Summe nicht hinterlegen
koénnen, so ware die Familie sozial abgestiirzt in die Schicht der
Heimatlosen, fiir die sich niemand zustandig fiihlte. Welche Folgen
dieser Status haben konnte, zeigt das Beispiel von Elisabeth
Taiggler.”

Elisabeth Taiggler wurde 1741*° in Oberhausen, einem Dorf der
Kirchgemeinde Kloten geboren als uneheliche Tochter einer Orts-
biirgerin und eines , Augsburgers“,* iiber den keine genaueren An-
gaben gemacht werden. Sie lebte immer in der Gemeinde bei ihrer
Mutter, hatte aber das Biirgerrecht nie erhalten, sondem wurde ihr
Leben lang als Fremde, gar als Auslidnderin betrachtet, obwohl sie
auch aus der Heimat ihres Vaters keinerlei Papiere hatte. Faktisch
hatte sie keine Heimat, niemand fiihlte sich fir sie zustandig.
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Im Herbst 1761 wurde bekannt, dass sie schwanger sei. Der ledige
Mann, den sie als Vater thres Kindes bezeichnete - er stammte aus
einer Nachbargemeinde - bestritt jedoch die Vaterschaft. Das Ehe-
gericht stellte das Verfahren ein, bis die Frau wahrend der Geburt
verhort™ worden sei. Der Pfarrer schien der Frau nicht zu glauben,
jedenfalls berief er sie zu sich und schloss sie tiber Weihnachten
,,wegen threr argerlichen Umstdnde® von der Kommunion aus - eine
Massnahme, die sonst nur fiir notorische Tunichtgute angewendet
wurde. Diese massive Sanktion war nicht {iblich und befremdet um
so mehr, weil der schliesslich gestindige Kindesvater der jungen
Frau eine Entschadigung fir die ,Blumen®, d.h. fir die verlorene
Jungfraulichkeit, bezahlen musste.

3.4. Invaliditat

In den folgenden zwolf Jahren scheint sich Elisabeth Taiggler unauf-
fallig verhalten zu haben; jedenfalls findet sich keine Spur von ihr in
den Protokollen bis 1774, als sie sich mit Rudolf Schiitz, ,, dem Blin-
den von Oberhausen®, verheiraten wollte. Rudolf Schiitz, damals 28
Jahre alt, hatte kurz zuvor seine Mutter, bei der er gelebt hatte,
verloren. Pfarrer und Stillstand untersagten dem Paar die Heirat und
jeglichen zuktnftigen Umgang miteinander. Begriindet wurde dieses
Verbot vielschichtig. Die Sehbehinderung wurde als ,,Strafe des
Herm* betrachtet. Ein derart getroffener Mensch solle Busse iiben
und nicht an Wollust denken. Rudolf Schiitz akzeptierte jedoch die-
ses Verdikt nicht mit der Begrindung, er sei ja nicht ganz blind,
sondern noch zu vielen Arbeiten fahig. Ein weiterer Grund fir das
Heiratsverbot war die Furcht vor einer Vererbung der Sehbehinde-
rung. Zudem wurde Rudolf Schiitz vorgehalten, er set von jeher von
der Firsorge abhingig gewesen und wiirde dies auch bleiben. Der
Verdienst seiner Braut Elisabeth Taiggler wiirde nicht ausreichen,
um eine Familie zu eméihren. Thm wurde auch zum Hindemis ge-
macht, dass er nicht wehrfahig war. Zuséitzlich fiihrte der Pfarrer an,
dass er thm die Heiratserlaubnis auch verweigern wiirde, wenn er
eine ehrbare Frau aus dem Zircher Gebiet heiraten wollte. Seine
Vorbehalte seien um so mehr begriindet, als die Ausgewahlte ein
_Bastard“, eine Hure* und zudem eine Fremde sei, die , die Pristan-
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da von 200 Reichsthaler samt Beth und Kasten ihr lebtag nicht zu-
sammen bringen, folglich auch ihr lebtag in unserem Land nirgends
werde heiirathen kénnen“ (KAK IV B 1A/2, 5. Juni 1774). An-
schliessend vermerkte der Pfarrer, dass seine Verweigerung dieser
Heirat bei vielen Dorfbewohnem auf Missbilligung gestossen und
dass das Paar zu Widerstand ermuntert worden sei.

Das Verbot niitzte nichts; das Paar blieb zusammen. Offensichtlich
waren die Ressourcen der beiden gross genug, hatte doch Elisabeth
Taiggler sich und ihr Kind schon lidngere Zeit ohne Unterstiitzung
durchgebracht. Auch als der Pfarrer dem Blinden 1776 alle Fursor-
geleistungen strich, blieb das Paar beisammen. Ab 1776 befasste
sich auch das Ehegericht mit den beiden, denn inzwischen war das
erste von insgesamt vier Kindem dieses Paares unterwegs. Auch das
Ehegericht untersagte ithnen jeglichen Umgang. 1778 wurde ihnen
vom Ehegericht zusatzlich mit kdrperlicher Ziichtigung gedroht und
1780 gar mit Gefangenschaft, da sie dem Verbot zuwider gehandelt
hatten. Durch ,dringliches Bitten“ entkamen sie aber den kor-
perlichen Strafen. Ganz nebenbei erklarte das Ehegericht jeweils die
weiteren Kinder fiir ehelich. Der Pfarrer seinerseits gelangte 1780 an
die Vogte, um die fremde Elisabeth Taiggler des Landes verweisen
zu lassen; aber sie gehorchte nicht. Als sie an einem Rechtstag aus
dem Land verbannt wurde, blieb sie weiterhin in Oberhausen. Am
18.1.1780 gab es erstmals Anzeichen fiir eine Wende. Das Ehege-
richt forderte Pfarrer Brennwald von Kloten auf zu bedenken, ob es
nicht besser wire, dem Paar die Heirat zu bewilligen, ,,wodurch alles
Sundliche u. drgerliche gehoben seyn wurde, (...)" (StAZ YY1.271,
3). 1784 schienen schliesslich auch die Gemeinde Oberhausen und
die Kirchgemeinde Kloten ihren Widerstand aufgegeben zu haben.
Am 5. Februar 1784 jedenfalls bewilligte das Ehegericht die Heirat
der beiden und wiinschte ihnen sogar ,herzlichst® Gottes Segen.
Nebenbei wurde das Kind, welches Elisabeth Taiggler erwartete,
wiederum fiir ehelich erklart und die wiederholte Busse fiir frihzerti-
gen Beischlaf nachgelassen. Tragischerweise starb Elisabeth
Taiggler 1784, noch bevor sie ihren langjdhrigen Lebenspartner hei-
raten konnte.
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Rudolf Schiitz blieb alleine zurick mit mindestens einem lebenden
Kleinkind, das zu versorgen war. Daher ist nicht verwunderlich, dass
er bereits ein Jahr darauf eine Heiratsbewilligung erhielt; denn mit
einer Ehefrau kam auch eine Stiefmutter fiir die Kinder ins Haus.
Von der Behinderung als Heiratshindemis war nun keine Rede mehr.
Zudem war die Braut Elisabeth Nievergelt bereits 44 Jahre alt, und
somit war es wenig wahrscheinlich, dass noch weitere Kinder folgen
wirden. Da storte es auch nicht, dass diese Frau einige Jahre zuvor
ebenfalls ein uneheliches Kind zur Welt gebracht hatte, das aller-
dings von seinem Vater unterhalten werden musste. (Vgl. Abb. 2)
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Abb. 2 Eintrag iiber Rudolf Schiitz im Haushaltungsrodel der Aussen-
gemeinden der Kirchgemeinde Kloten von 1783 (StAZ E Il 63.27, 291). e

Gebrechen innerhalb einer Familie waren nicht immer Grund, eine
Heirat zu unterbinden. In Kloten erregten 1782 und 1787 die Hei-
ratsabsichten der beiden , Schaub-Tochter” Aufsehen (KAK IV B
1A/2, 2. November 1782, bzw. 3. Februar 1788). Die beiden jeweils
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34 bzw. 35 Jahre alten Tochter emnes wohlhabenden Mitglieds der
Dorfbehdrden waren beide taubstumm. Sie und alle ihre verstorbe-
nen Schwestermn hatten dieses Gebrechen von ithrer Mutter geerbt.
Die beiden Frauen wurden vom Pfarrer auf die Stufe von dressierten
Tieren gestellt. Dennoch fanden sich angesehene Dorfbiirger, einer
sogar zinftig in Ziirich, welche sie heiraten wollten. Im Stillstand-
sprotokoll wird den Méannem offenkundig unterstellt, dass thre Hei-
ratsabsicht nur finanziell motiviert sei. Auch gegen diese Heiraten
hat der Klotener Stillstand protestiert, nicht mn erster Linie aus fi-
nanziellen Griinden, sondem weil man die weitere Verbreitung des
Gebrechens verhindem wollte. Das Ehegericht erlaubte jedoch die
Heirat mit dem Verweis auf den Prazedenzfall der Eltemn, die ja auch
hatten heiraten durfen. Der Pfarrer macht in seinen Eintragen keinen
Hehl aus der Missbilligung dieser Entscheidung.

3.5. Konflikte zwischen Stillstand und Ehegericht

Das Ehegericht verhielt sich auch in andem Fillen grossziigiger als
die lokale Behorde. Besonders gegen Ende des Jahrhunderts scheint
die Aufklarung bei den stadtischen Richtem eine gewisse Wirkung
gezeigt zu haben. Man war deutlich toleranter gegeniiber den Hei-
ratsabsichten von wenig Bemittelten, vor allem wenn die Braut
schwanger war. Die lokalen Behorden sperrten sich dagegen stur
gegen diese , unzeitigen Hetraten™.

So beispielsweise bei der Anmeldung des Eheversprechens von
Verena Meyer, 24 Jahre alt, Dienstmagd aus Kloten, und Hans
Heinrich Lanz, 34jdhng, Taglohner aus Kloten. Das Ehegericht
bewilligte den beiden die Heirat bereits am 26. Juli 1782, da die
beiden trotz ,,all méglich gethander Vorstellungen nicht voneinander
lassen wollten. Trotzdem steht im Stillstandsprotokoll vom 6. Okto-
ber 1782 vermerkt, dass man beim Ehegericht nachtraglich gegen
diese Armenheirat erfolglos protestiert habe. Das Paar wurde den-
noch Mitte Oktober getraut, sein erstes Kind kam etwa zwei Monate
spater zur Welt. Interessant ist, dass die Schwangerschaft in keinem
Protokoll erwihnt wird. Das Verhalten des Paares war anschemend
so ,normal“, dass die ,anderen Umstdnde* keine Erwahnung wert
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waren, sondem dass auf ganz anderer Ebene argumentiert wurde; bei
der Gemeinde war es die Angst vor Firsorgeféllen, wahrend das
Ehegericht bereits mit der individuellen Beziehung des Liebespaares
argumentierte.

In andem Fillen massregelte das Ehegericht als Oberbehorde den
jeweils protestierenden Stillstand regelrecht, weil er mit seinen Be-
denken zu weit gehe, gleichzeitig aber nicht fiir bessere Einhaltung
der vorgeschriebenen Ordnung sorge. Auch der Klotener Stillstand
wurde so zurechtgewiesen. Im Februar 1790 begehrten der ,alten
mittellosen Lump“ Rudolf Weiss und eine , mittellose Hure® aus
Teufen bei Rorbas eine Heiratsbewilligung. Der Stillstand verweiger-
te diese, weil der Mann ,, weder Dach noch Gemach® und die Frau
kein Bett habe. Zudem war die Altersdifferenz stossend, denn der
Mann, ein Witwer, war gute 20 Jahre alter als die Frau. Das Ehege-
richt, welches von Rudolf Weiss selber angerufen worden war,
schloss sich den Bedenken des Stillstandes an und auferlegte den
beiden, sich in Zukunft zu meiden (StAZ YY1.281, 11. und 18. Fe-
bruar 1790). Im Oktober 1791, also eineinhalb Jahre spiter, war
diese Heiratsabsicht wieder Thema des Stillstandes. Die Behorde
beharrte auf threm Verbot - anders das Ehegenicht. Am 17. Novem-
ber 1791 bewilligte es die Ehe mit dem ausdriicklichen Hinwets, dass
die beiden trotz Verbot immer ,,zusammengewandelt® seien und dies
dem Ehegericht durch den Klotener Stillstand nie angezeigt worden
sei. Wegen ihrer Pflichtvernachlassigung war die Dorfbehorde also
mitschuldig am Meinungsumschwung des Ehegerichts, welches die
Ehe bewilligte, ,um mehrere Argemisse zu verhiiten (StAZ
YY1.282, 246). - Die Wahrung der Sitten hatte fiir das Ehegernicht
Prioritdt vor den materiellen Bedenken.

3.6. Auslandische Partner

In andem Fillen hingegen trug das Ehegericht den Bedenken des
jeweiligen Stillstands auch gegen Ende des Jahrhunderts noch Rech-
nung, vor allem wenn es sich bei den mdglichen Ehepartnem um
Auslénderinnen oder Auslander handelte. Hier bildete das Birger-
recht eine hohe Huirde, die auch von der stiddtischen Oberbehorde
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geschiitzt wurde. Schliesslich ging es nicht nur um das Orts-, son-
dern auch um das Landesrecht, welches zu erwerben war.

Am 7. Oktober 1790 suchten der Elsdsser Zimmermann Johannes
Brunner und die 21 Jahre alte Anna Schweizer aus Opfikon vor Ehe-
gericht um eine Heiratsbewilligung nach. Ihr Begehren wurde aufge-
schoben, der Stillstand von Kloten aber explizit beauftragt, darauf
zu achten, dass der auslidndische Ehemann sich nicht davon mache
und seine schwangere Braut sitzen lasse. Dass diese Gefahr nicht so
gross war und das Paar wirklich heiraten wollte, zeigt sich bei der
Eintragung der Taufe thres Sohnes im Pfarrbuch dret Monate spéter.
Drei Wochen nach dem ersten Termin vor Ehegericht wurde dann
entschieden, die Heirat erst zu erlauben, wenn der Elsasser das Zir-
cher Landesrecht erworben hatte. Dies konnte sich allerdings nur ein
Wohlhabender leisten. De facto kam das Urteil also emnem Heirats-
verbot gleich. Das Eheversprechen behielt jedoch weiterhin seine
Giltigkeit. Die beiden waren versprochen, also aneinander gebunden
und zur Treue verpflichtet; gleichzeitig hatten sie aber diese Bindung
nicht ausleben dirfen.

Weshalb hatte sich aber Anna Schweizer auf diese aussichtslose
Bezichung mit einem Auslander eingelassen? Uber die Griinde kén-
nen wir nur spekulieren. Die junge Frau hatte zwei Jahre zuvor ein
uneheliches Kind geboren, das allerdings nach einigen Monaten ver-
starb. Zudem war die Frau nach einem Unfall gehbehindert. Sie hatte
daher auf dem Heiratsmarkt nicht besonders gute Chancen. Die Ver-
mutung liegt nahe, dass dieses Paar hoffte, durch die Schwanger-
schaft das Ehegericht glinstig zu stimmen - eine Hoffnung, welche
auch fiir viele andere Paare nicht aufging.

3.7. Moralische Bedenken

Vor Ehegericht wogen moralische Griinde, welche gegen eine Ver-
bindung sprachen, oft stirker als auf dem Dorf. Von Unregelmassig-
keiten auf der Landschaft erfahren wir meist nur indirekt oder gar
nicht, da sie keinen Anstoss bei der Bevolkerung erregten und daher
dem Pfarrer nicht angezeigt wurden. So war es durchaus erwinscht,
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dass die Verlobte eines Witwers mit kleineren Kindem schon nach
dem Eheversprechen die Pflichten der Hausfrau iibernahm. Dass sie
dabet auch die Rechte der Ehefrau wahmahm, wurde stillschweigend
akzeptiert. Nur in besonders krassen Féllen erregte ein solches Ver-
halten Widerstand auf dem Dorf. Im Sommer 1754 zog eine Frau,
die erst sett elf Wochen verwitwet war, zu threm neuen Partner, der
seit nur acht Wochen Witwer war. Der Stillstand meldete den Fall
dem Ehegericht (KAK IV B 1A/1, 7. Juli 1754), welches eine Heirat
fiir den September bewilligte und das Konkubinat verbot. Das letzte-
re kimmerte das Paar - und vermutlich auch seine unmittelbare Um-
gebung - nicht gross. Jedenfalls wurden die beiden am 1. September
1754 wegen ihres Konkubinats emeut beim Ehegericht verzeigt. Das
Gericht bisste sie wegen frithzeitigen Beischlafs und erteilte ithnen
gleichzeitig die Heiratserlaubnis.

Moralische Bedenken gegen eine Person, beispielsweise wegen ihres
schlechten Lebenswandels, wogen hingegen schwer und verhinderten
oft definitiv eine Heirat. So wurde Elisabeth Nievergelt, der spateren
Ehefrau des blinden Rudolf Schiitz, 1776 vorgehalten, sie habe einen
wesentlich jingeren Mann, der noch nicht einmal zur Kommunion
zugelassen sei”’, verfithrt (KAK IV B 1A/2, Januar und Februar
1776). Der junge Mann aus Neftenbach wollte dennoch heiraten.
Dies untersagte jedoch das Ehegericht am 1. Februar 1776, weil
erstens die Braut , blutarm“*® sei und zweitens der Mann wegen sei-
nes schlechten Benehmens nicht auf die Unterstiitzung des Vaters
hoffen konne. Der junge Mann wurde zudem zusétzlich gebiisst, weil
er ,,unter falschem Namen im Land vagiert™ sei. Vom Kind, das trotz
der liederlichen Umstinde ehelich erklart wurde, steht wie meistens
nicht viel geschrieben. (StAZ YY1.267, 24f)). Auch hier paarten
sich offensichtlich moralische und wirtschaftliche Bedenken - und
zwar bei beiden Betroffenen.

Klagen aus rein moralischen Griinden, losgeldst von wirtschaftlichen
Vorbehalten und bestehender Schwangerschaft, finden sich in den
Protokollen in der Regel nur bei groben Normverletzungen oder
beispielweise beim Vorliegen einer Straftat. Aber sogar in diesen
Fallen lag der Ursprung aller Bedenken oft in der schlechten Wirt-
schaftslage der Betroffenen.
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Als letztes Beispiel soll hierzu der Fall von Regula Wiist, einer Frau
aus Oberhausen, angefiihrt werden. Sie wurde in all den Jahren, in
denen sie mit emem Mann zusammen war, anscheinend nicht
schwanger. Im Stillstandsprotokoll ist ihre Geschichte erstmals 1756
aufgefiihrt. Sie hatte sich 1751 mit Jakob Hardmeier aus Zumikon
verheiraten wollen. ,,Sie wurden aber auss wichtigen Ursachen nicht
zusammengelassen.“ (KAK IV B 1A/1, 19. Dezember 1756) Wahr-
scheinlich waren diese , Ursachen® wirtschaftlicher Art, héitte die
Frau doch eine gewisse Summe an die Gemeinde Zumikon zahlen
mussen. Darauf sei die Frau eineinhalb Jahre mit ihrem Partner ,als
waren sie ehleith mit einanderen im land herumgezogen, ...
(a.a.0.). Der Mann war als Sédgenfeiler beruflich auf Reisen. An-
schliessend trennten sich die beiden. Diese Geschichte wurde dem
Ehegericht nicht gemeldet - jedenfalls findet sich kein entsprechender
Protokolleintrag.

1756 wollte sich Regula Wiist dann mit einem Kessler aus dem
Thurgau verheiraten. Diese Heirat verbot das Ehegernicht am 20.
Januar 1756 wegen Mittellosigkeit der beiden und weil der Mann
fremd war. Der Pfarrer sprach darauf Regula Wiist kraftig zu und
ermahnte sie, von nun an ehrbar in Oberhausen sesshaft zu bleiben.
Schon im Herbst reiste sie jedoch ihrem ersten Partner nach. Pfarrer
Brennwald zitierte sie deswegen vor den Stillstand, wo er sie durch
eine ,tringende Exhortation“®’ zur Einsicht bringen wollte, bei der
selbst den Miannem des Stillstand ,, das Wasser in die augen scho-
sse“. Sie horte sich diese Ansprache aber ungeriihrt an (,,mit frecher
Hurenstim) und , beharrte darauf, das das sie gethan habe, seje
nichts boses” (a.a.0.). Die Frau sah sich mit ithrem Heiratsanliegen
vollig im Recht, ja es war in ihren Augen die Obrigkeit, welche das
., Unrecht des Konkubinats durch das sture Heiratsverbot zu ver-
antworten hatte. Dieser Haltung begegnet man in den Protokollen ab
und zu. Sie widerspiegelt den aktiven und passiven Widerstand in
der breiten Bevélkerung. Belege dafiir finden sich immer wieder: So
wurden Rekurse an die Oberbehorde unterstutzt, wie wir im Beispiel
von Rudolf Schutz gesehen haben. Oder man schiitzte Leute wie
Regula Wiist vor dem Zugriff der Gesetzeshiiter. Dies macht emn
zehn Jahre spiter erfolgter Eintrag im Stillstandsprotokoll deutlich:
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Hans Wist, der Bruder von Regula, wurde vom Landvogt gezwun-
gen, Mieter in setnem Haus aufzunehmen. Dies hatte er bis dahin
nicht getan aus Riicksicht auf seine Schwester, die anscheinend bei
thm wohnte. , Den Sagenfeiler Jacob Hardmeyer von Zumikon aber,
der Uncopuliert mit des Hans Wiisten schwoster im Land herumzie-
het, und dem Hans Wiist bisher manchmahl bey Monathen Unter-
schlauf gegeben, und darum keine Hausleiith annemmen wollen, sol
man beym ersten betretten gefangen auf Ziirich liferen.“ (KAK IV B
1A/1, 5. Oktober 1766)

Zum Gliick fiir Regula Wist und Jakob Hardmeier war damals der
Arm des Gesetzes nicht sehr effizient. Nachdem ihre ,wilde Ehe*
bereits 15 Jahre gedauert hatte, werden sich die beiden wohl auch
selber nicht mehr allzu sehr am fehlenden Trauschein gestort haben.

4. Schlussbemerkungen

Das Recht auf Heirat stand im 18. Jahrhundert lange nicht allen
Menschen offen. In den vorindustriellen Agrarregionen war es aus
sozio-0konomischen Griinden nétig, dass ein grosser Teil der Men-
schen ledig blieb.*® Im 18. Jahrhundert dnderten sich die Bedingun-
gen, nicht aber die Gesetze und oft auch nicht die Denkweise der
méchtigen Bauem in den Dérfern. Viele Menschen aus der breiten
Unterschicht, denen traditionell die Eheschliessung verwehrt war,
konnten und wollten sich jedoch nicht mehr mit dem Schicksal der
zolibatdr lebenden Ledigen abfinden, sondern suchten das Glick
einer Paarbeziehung.

Vordergriindig wurden diesen Menschen eine Rethe von Ehehinder-
nissen in den Weg gelegt. Von der Invaliditat Gber die Abgrenzung
gegen Auslinder bis zu moralischen Bedenken reichte das Spektrum.
Hinter diesen Hindemnissen standen jedoch meistens okonomische
Uberlegungen. Nur in seltenen Fillen wurden auch wohlhabende
Leute von diesen Erschwemissen wirklich tangiert, und mit einer
entsprechenden Geldsumme war fiir sie das Problem in der Regel aus
der Welt zu schaffen.*
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Eine Heirat war also im Alten Zinch ein Politikum, welches nicht
bloss das Paar und dessen Familien betraf, sondern wo noch eine
ganze Menge aussenstehender Leute mitbestimmen konnten. Je we-
niger Ressourcen die Betroffenen hatten, desto mehr bestimmten
Fremde iiber ihr Lebensgluck.

Anmerkungen

1

Diese Eheversprechen wurden in der Regel mit einem Pfand oder
einem ,Ehezettel bestitigt. Miinzen waren gingige Pfander und
wurden vom Ziircher Ehegericht noch bis zum Ende der Alten Herr-
schaft als Beweismittel anerkannt.

Das gegenseitige freiwillige Eheversprechen auch ohne Zeugen
bildete schon im Kanonischen Recht die Basis fiir eine Eheschlie-
ssung, Die reformierte Kirche fiihrte einen langen Kampf, bis sich
die Auffassung durchgesetzt hatte, dass eine Ehe erst mit der 6ffent-
lichen Trauung beginnt. (Sutter 1995, 60-72)

Das Eheversprechen sollte nach sechs Wochen verkiindet werden
und acht Tage darauf sollte das Paar getraut werden. (StAZ B III 65,
62)

Das Brautexamen bestand bereits seit dem 16. Jahrhundert und hatte
urspriinglich nur den Sinn, die Verlobten im rechten Glauben zu
priifen. Bereits im 17. Jahrhundert wurde die Befragung aber auf
wirtschaftliche Belange ausgedehnt.

,Examen mit neuangehenden Eheleuten. Wann neue angehende
junge Eheleute sich bey einem Pfarer einstellen, ihr eheliches Ver-
sprechen zu erdfnen, und die offentliche Bestdtigung und Einseg-
nung zu begehren: soll er sie freundlich anhéren und ihnen griind-
lich vorstellen: Wer den Ehestand eingesezet habe? was er auf sich
trage? wie sie sich ernehren wollen oder sollen? und bey solchem
Anlase soll er sie allwege ferner im Handel ihres Heils, und sonder-
lich der H. Sacramenten, unterrichten; auch ihnen, auf ihr Verhei-
ssen und Anloben christlich und ehrbar zu leben, mit dienlichen
Worten den géttlichen Trost und Segen anwiinschen."

Diese Forderung bezog sich auf die militarische Ausriistung, welche
ein Mann im damaligen Milizsystem selber zu stellen hatte. Ein
Mann musste also wehrfahig sein und eine entsprechende Ausrii-
stung besitzen.
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10

11

12

13

14

15

16

Diese Bedingungen galten sinngemass auch fiir Ménner, nur stellte
sich das Problem innerhalb der Schweiz nicht, da die Familie immer
das Heimatrecht des Mannes erhielt. Hohe Schwellen hatte jedoch
ein Ausldnder zu iiberwinden, der sich anlisslich seiner Heirat in
einer Ziircher Gemeinde einkaufen musste.

Wenn von ,Kloten™ die Rede ist, dann ist immer die ganze Kirch-
gemeinde gemeint. Diese umfasste auch die heutigen Gemeinden
Opfikon und Glattbrugg sowie die Weiler Egetswil, Gerlisberg und
Obholz.

Aufgrund der Quellenlage lassen sich die Heiratsgewohnheiten
leider nur aus der mannlichen Perspektive schildern.

Diese Daten basieren auf den Zivilstandsbiichern Klotens (StAZ E
III 63). Erfasst wurden dabei total 603 Erstheiraten.

Dieses Bild bestétigte sich in Ottenbach und Uster, den beiden an-
dern untersuchten Kirchgemeinden (Balimann 1994).

Als Basis dienen die zivilstandsamtlichen Eintragungen von 450
Maénnern und 409 Frauen, welche zwischen 1750 und 1793 in Klo-
ten geheiratet haben (StAZ E III 63). Ausgewertet wurden nur
Erstheiraten beider Partner.

Bei 4 Paaren wurde das Kind schon geboren, bevor die Heirat zu-
stande kam; dies entspricht einem Anteil von weniger als 1% der
Gesamtzahl von 547 erfassten Heiraten zwischen 1750 und 1798
(StAZ E III 63).

In einem Antwortschreiben an den Stillstand von Kloten berief sich
das Ehegericht noch 1794 auf die Satzung von 1719, die fordere,
dass man diese , mittellosen Ehen so weit als moglich verhinderte,
ohne ein absolutes Verbot aufzustellen (StAZ YY1.282,
17.11.1794).

Die Angaben zu den Einzelschicksalen stammen alle aus den im
Anhang angefiihrten Protokollbdnden des Klotener Stillstands
(KAK IV B 1A/1 und 2), jeweils mit Ergdnzungen aus den Pfarrbii-
chern und Haushaltungsrodeln Klotens und seiner Aussengemein-
den (StAZ E III 63). Grosstenteils standen die Personen auch vor
dem Ziircher Ehegericht (Protokolle StAZ YY1). Da es sich immer
um dieselbe Quellengattung handelt wird im folgenden jeweils auf
eine ausfithrliche Quellenangabe verzichtet.

Der Stillstand war ein Vorldufer der spateren Kirchenpflegen, nur
hatte er entschieden weitreichendere Kompetenzen. Unter dem
Vorsitz des Pfarrers tagten eine Reihe von speziell gewdhlten Mit-
gliedern, die sogenannten Ehegaumer, und weitere lokale Behor-
denmitglieder jeweils am Sonntag nach dem Gottesdienst in der
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Kirche. Der Stillstand hatte im wesentlichen Aufsicht tiber Fursorge
und Schule, war aber auch fiir die Einhaltung der Sittenmandate in
der Gemeinde zustdndig. Er war dadurch der verlangerte Arm des
Ziircher Ehegerichts und hatte einschldgige Falle zu melden und die
vom Ehegericht verfillten Strafmassnahmen zu iiberwachen. Selber
hatte er keine Busskompetenz. Aber nur schon die Tatsache, dass
man vor den Stillstand zitiert wurde, war beschdmend. Deshalb
wurden auch vom Ehegericht verurteilte Menschen von diesem zu
einem , Zuspruch® vor den Stillstand ihrer Heimatgemeinde verwie-
sen. Die drohende Blossstellung wog insbesondere fiir Angehorige
der dorflichen Oberschicht oft schwerer als die zu bezahlende Geld-
strafe.

Dies hatte zur Folge, dass das Kind das Heimatrecht des Vaters
bekam, ehrbar und erbberechtigt war sowie vollstdndig von seinem
Vater unterhalten werden musste.

Mit , Praestanda® war im engeren Sinn die Einkaufssumme, welche
eine einheiratende Frau zu leisten hatte, gemeint (vgl. Abschnitt 1).
In den Quellen wird dieser Begriff aber oft fiir die Summe der feh-
lenden materiellen Voraussetzungen gebraucht.

Die Geschichte dieser Frau und ihrer Partner beschéftigte den Klo-
tener Stillstand und das Ehegericht iiber Jahre. Der erste Eintrag im
Stillstandsprotokoll stammt von 1761 (KAK IV B 1A/1, 1. Novem-
ber 1761), der letzte von 1780 (KAK IV B 1A/2, 4. Juni 1780). Vor
Ehegericht stand sie zum ersten Mal am 22. September 1761 (StAZ
YY1.252, 232), zum letzten Mal am 5. Februar 1784 (StAZ
YY1.275, 24). Die Schreibweise ihres Namens, vermutlich der
Familienname ihres Vaters, ist nicht einheitlich, iiberwiegend je-
doch , Taiggler™.

Gemass Haushaltungsrodel (StAZ E III 63.27, 291) wurde sie am
20. August 1741 getauft.

Auslindische Handwerker, Fuhrleute etc. wurden oft einfach nach
der Herkunftsregion bezeichnet. Der Mann musste also nicht aus der
Stadt Augsburg selber stammen. Die einzige Angabe zu seiner Per-
son findet sich im Ehegerichtsprotokoll vom 19. Juni 1776, wo ge-
sagt wird, dass Elisabeth Taiggler zwar in Oberhausen geboren und
erzogen worden sei, aber eine von einem ,fremden Striimpf-Stuhl-
macher aus Augsburg” erzeugte uneheliche Tochter sei (StAZ
YY1.267, 156). Da sie unehelich war, ist auch sehr zu bezweifeln,
dass sie von der Heimatgemeinde ihres Vaters als Biirgerin aner-
kannt worden wire, hitte sie iiberhaupt die Moglichkeit gehabt, um
dieses Biirgerrecht nachzusuchen.
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Das Geburtsverhor, bei dem der Gebarenden die Hilfe der Hebamme
weitgehend vorenthalten wurde, bis sie den Vater ihres Kindes ge-
nannt hatte, war damals eine gingige Methode der ,,Wahrheitsfin-
dung™ bei strittigen Vaterschaften, obwohl die damit verbundenen
Gefahren durchaus bekannt waren.

Damit war nicht eine Prostituierte gemeint, sondern bloss eine Frau,
die mindestens einmal wegen Unzucht bestraft worden war.

Rudolf Schiitz ist unter der Familie des verstorbenen Caspar Schiitz
eingetragen, die im vierten Haus von Oberhausen beheimatet war.
Ueber ihn wird folgendes ausgesagt: ,,(Getauft, d. Verf)) d. 1. Jenner
1746. Rudolf. Ist von Geburt blind - Doch aber zu vielen Geschéften
brauchbar; verdient sein Brod theils mit Taglohner-Arbeit. comm:
(Erstkommunion, d. Verf) 1764. - Ist aber nichts werth - Er bekame
von Elisabeth Taiggler von Augspurg, einer spuria (Frau von un-
ehelicher Geburt, d. Verf.) und meretrice (Frau, die wiederholt Un-
zucht begangen hat, d. Verf), die er durchaus hat heyrathen wollen,
woran er aber durch Eheger: Erkanntnuss gehindert worden, bereits
4 ehe- und erblich erklarte Kinder - 3 sind verstorben - (Strei-
chung). Er ward endlich mit seiner Dirne copuliert zu werden er-
kennt, alleine sie starb noch vor der Copulation 1784. - Thr noch le-
bendes Kind ist - (Getauft, d. Verf.) d. 1. Mey 1780 Heinrich.*
Damals wurde von Kommunion und nicht von Konfirmation ge-
sprochen. Erstmals ,,zum Tisch des Herrn™ zugelassen wurden die
jungen Leute damals mit ca. 18 bis 20 Jahren. Die erstmalige Teil-
nahme am Abendmahl war die Initiation in den Kreis der Erwach-
senen.

,,Blutarm® bezog sich’auf die Wirtschaftlage der Frau und nicht auf
ihre Gesundheit; dieser Wortsinn war damals iiblich.

Gemeint war damit eine eindringliche Ermahnung, verbunden mit
dem Aufzeigen der drohenden irdischen und geistlichen Konse-
quenzen.

Die Stichworte dazu sind: Erbrecht des Altesten, ledige Geschwister
als Personal auf dem Hof und knappe Ressourcen, die keinen Be-
volkerungszuwachs erlaubten.

Dispensen konnten gekauft werden, wenn man vor Ablauf einer
Sperrfrist, beispielsweise nach Scheidung oder Tod des Partners,
heiraten wolite. Auch fiir Heiraten unter Blutsverwandten gab es
entsprechende Dispensen. Korperliche Strafen oder offentliche
Verfahren konnten ebenso wie ,Bagatellen®, z.B. die oOffentliche
Schmach einer unehrenhaften Hochzeit, vermieden werden.
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A7 Ehegericht: Appellationen, Weisungen, Korrespondenzen,
1524-1798

BIII 65  Ziiricher Ehegerichtssatzung von 1719
E III 63 Zivilstandsbiicher der Kirchgemeinde Kloten
YY1 Protokolle des Ehegerichts

KAK Kirchgemeindearchiv Kloten:

IVB 1A/1 Stillstandsprotokolle, 1752-1772

IV B 1A/2 Stillstandsprotokolle, 1773-1836

II A Ehe- und Paternitatsakcen, Akten vor 1798 (Mappe)

Gedruckte Quellen

Predicanten-Ordnung, Erneuerte und vermehrte, fiir die Diener der Kir-
chen in der Stadt und auf der Landschaft Ziirich: Samt beygefiigter Still-
stands- Censur- und Drucker-Ordnungen. Ziirich 1758.

Sammlung der Biirgerlichen und Policey-Gesetze und Ordnungen Lobli-
cher Stadt und Landschaft Ziirich. 6 Bande, Ziirich 1757-1793.

Wirz Johann Jakob. Historische Darstellung der Urkundlichen verord-
nungen welche Die Geschichte des Kirchen- und Schulwesens in Ziirich,
wie auch die moralische und einiger Massen die physische Wolfart unse-
res Volks betreffen. Von der Reformation an, bis auf gegenwartige Zeiten
zusammengetragen. Band 1, Ziirich 1793. Band 2, Ziirich 1794.

Ausgewihlte Literatur

Balimann Barbara. ,,Schappel und Krantz“. Eheeinleitung und voreheli-
che Sexualitdt auf der Ziircher Landschaft im ausgehenden 18. Jahrhun-
dert. Unveroffentlichte Lizentiatsarbeit. Ziirich 1994.

Biinninger Hans. Untersuchungen iiber den Einfluss des Polizeistaates im
17. und 18. Jahrhundert auf das Recht der Eheschliessung in Stadt und
Landschaft Ziirich. Diss. Ziirich 1948.



Balimann 53

Braun Rudolf. Industrialisierung und Volksleben. Erlenbach-Ziirich
1960, 2. Aufl., Géttingen 1979.

Kunz Erwin W.. Die lokale Selbstverwaltung in den ziircherischen Land-
gemeinden im 18. Jahrhundert. Zuricher Beitrage zur Geschichtswissen-
schaft 1, Ziirich 1948.

Medick Hans und Sabean David (Hrsg.). Emotionen und materielle Inter-
essen. Sozialanthropologische Beitrdge zur Familienforschung. Verof-
fentlichungen des Max-Planck-Instituts fiir Geschichte 75, Goéttingen
1984.

Mitterauer Michael und Sieder Reinhard (Hrsg.). Vom Patriarchat zur
Partnerschaft. Zum Strukturwandel der Familie. Miinchen 1977.

Strehler Hedwig. Beirdge zur Kulturgeschichte der Ziircher Landschaft.
Kirche und Schule im 17. und 18. Jahrhundert. Diss. Lachen 1934.

Sutter Eva. ,Ein Act des Leichtsinns und der Siinde®. Illegitimitat im
Kanton Ziirich: Recht, Moral und Lebensrealitdt (1800-1860). Diss. Zii-
rich 1995.

Wettstein Hermann. Chronik der Kirchgemeinde Kloten. Bassersdorf
1936.






	Die andere Realität - Hindernisse bei der Familiengründung im 18. Jahrhundert auf der Zürcher Landschaft

